
als der politischen 0:-gan 
die gemeinsam unter Führu 
ihrer narxistisch-lcninic

iration der v.crktätigen, 
ng der Arbeiterklasse und 
tischen Partei den Sozialis

mus verwirklichen
der Sicherung der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus
dem Schutz der verfassungsmäßigen Grundrechte und des 
friedlichen Lebens der Bürger.

§ 2

Die Hauptaufgabe des MfG nun Schutze der Souveränität, bei 
der allseitigen politischen, militärischen, Ökonomischen und 
kulturellen Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik, 
der Sicherung der sozialistischen Drrungcnschaften und der 
Staatsgrenze mit spezifischen Mitteln und Methoden bestehen 
darin:
a) feindliche Agenturen zu zerschlagen, Gehcimdienstzentra

len zu zersetzen und andere politisch-operative Maßnah
men gegen die Zentren des Feindes durchsufUhren und

- ihre geheimen subversiven Pläne und Absichten, ihre kon
spirative Tätigkeit insbesondere gegen die Deutsche Demo
kratische Republik und andere sozialistische Länder offen
siv aufzudecken

- durch rechtzeitige Aufdeckung geplanter militärischer 
Anschläge und Provokationen gegen die Deutsche Demokra
tische Republik und andere sozialistische Länder dazu 
beizutragen, überraschungshandlungcn zu verhindern;

b) entsprechend den übertragenen Aufgaben alle erforderlichen 
Maßnahmen für den Verteidigungszustand vorzubereiten und 
durchzusetzen;

c) Straftaten, insbesondere gegen die Souveränität der


